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Die Gerichtsversammlung und

d i e 3 27 s c h e i n u n g s p f 1 i c h t d e r

Bürg er .

5 )
Das Ehehaft - T.äding wurde in den Städten überall als

Gerichtsversammlung beibehalten . Es diente gleichseitig

zur Erledigung der wirtschaftlichen und der Gemeindeange¬

legenheiten . So wird es in Lienz zweimal in Fasching und
1 ) 2 ^zweimal während der Festen abgehalten In Brixen ' findet

es dreimal jährlich statt * Dazu haben alle Bürger zu er¬

scheinen , wenn nie nicht eine begründete Entschuldigung für '

Ausbleiben haben . E*oenso ist es in Innsbruck ^ ) und in Lienz *

In Brunneck ^ ) wird d-a -e- zu den vier Quatembern das Elich -

Täding abgehalten und muss lA Tage vorher ausgerufen werden ,

damit sich jeder für eine Klage bereiten kann . Ist jemand

nicht zu Ilauße , wenn der Fronbote ihm die Vorladung vors

Gericht bringt , so ist das nicht strafbar . Wohl aber ^wenn

er ohne Wissen und Urlaub des Richters verreist , um sich

dem Gericht zu entziehen . Kit dem zweiten Glockengeläut vom

Ragen hat sich jeder zur Versammlung zu begeben . Am Mittwoch ,

dom ersten Tag , wird alles für die Stadt Notwendige erledigt .

Donnerstag und Freitag leitet der Richter die Gerichtsverhand¬

lung . Wer eine Anklage erhebt , hat mindestens 3 Tage vorher
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den Beklagten zu benachrichtigen . Auf Aufforderung hat auch

der Einwohner zu erscheinen . Auch in Sterzing *̂) hat jeder

zu den Hofurtailen , Malefiz , Gastrechten und St ^dtredhten zu

erscheinen . Montag nach St . ^ eorgen --Tag v.-urde an der Bann¬

brücke das Landgesetz verlesen ; das hatte jeder anzuhören ,

damit e^ sich nach den Ordnungen richten konnte . In Glums

gibt es die grosse Gemeindeversammlung am Faschingssonntag

- im Stadtbuch Kässonntag genannt - zu dem alle Bürger und

Einwohner zu erscheinen hatten . Die Ehehaft - Tädinge genügten

aber nicht , man richtete deshalb Rechtslage ein , die in

den Geriohtsbezirken "LandrechtPgenannt und entsprechend

dazu in den Städten als "Stadtrechte " bezeichnet wurden .

Diese wurden gewöhnlich alle l4 Tage abgehaltan , wenn nötig

aber auch öfter . Wer dazu geboten wurde , hatte eagay - sogleich

zu erscheinen . In Brunneck und den meisten Städten ist es

nicht mehr nötig / zu allen diesen Verhandlungen alle Bürger

susammenzurufen , man hatte dafür einen Ausschuss , die

" Geschworenen Nur zu den Malefizverhandlungen und der

Vollstreckung der Todesstrafe hatrpn^ in Brixen und Brunneck

zu erscheinen . Auch in Glurns ^) wird betont , dass jeder ,

der zu einer Verhandlung in einem Rechtsfalle einberuf en

wird , auch zur Nachtzeit sogleich zu kommen habe . In Stersing ^

sitzt der Richter immer abwechselnd au Land - und Sta ^trecht

und zwar ist immer Freitag nach dem Landrecht ein Stadtrecht

fällig . In Kitzbühel ^) gab es auch die Verpflichtung für die
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Bürger zur Gerichtsverhandlung und jedem anderen Geschäft ,

wenn es von der Stadt gefordert wurde , zu erscheinen .

Die Gerichtsbeihilfe durch die Bürger .

Bei der Verfolgung und Ergreifung von Misse¬

tätern v.aren die Bürger zur Hilfe verpflichtet * 1318 wird

diese Pflicht auch anderen Gerichten gegenüber eingeschärft ^ *

So heisst cs in Lienz wenn das Gericht zu schwach ist

und ruft die Gerichtsleute um Hilfe an , sind sie unter

Strafe auch dazu verpflichtet . Die Hilie bestand auch in

einer Anzeigepflicht wenn man Leute " ungewöhnliche oder

verschrieene Wege " gehen oder reiten oah . Erhob das Gericht

" öffentliches Geschrei " über diesen , sollte jeder zu seiner

Verhaftung mitwirken ; tut jemand nic &t mit ; verfällt sein

Leib und Gut . Ganz ähnlich ist die Ordnung auch für Brixen ? ) .

Eat der Stadtrichter etwas im Interesse der Stadt oder des

Gerichtes durchzuführcn und ist allein nicht imstande , hat

jeder mitzuhelfen . Hier ist die Bestimmung nicht allein auf

Gerichtssachen beschränkt , sondern der Bürger kann auch in

anderen Belangen zur Hilfe herangezogen werden . In Meran ^

hat auch jeder , der als Rechtshelfer zum Gerichtstag entboten

wird , bei Strafe zu kommen , falls er nicht durch Ehehaftnot

entschuldigt ist . Die Ordnung der Stadt Bozen von 1437 ^ hat

ebenfalls diese Bestimmung . Bei Mord und Totschlag hat jeder

Gerichtsinsasse an der Verfolgung mitzuhelfen .

1 ) <Arch . f . öst . Gesch . , 102 , S . 23l , Stolz , Geschichte der Gerichte Deutsch
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Der Gerichtsstand der Bürger in den Stäutch .

In Innsbruck bestimmt König Heinrich 1329 *̂ , dass

die Bürger nur vor ihrem städtischen Gericht Recht nehmen

müssen und nicht vor ein anderes Gericht bezogen werden dür¬

fen mit Ausnahme ihrer Besitzungen und Lehen ausserhalb ; für

diese Angelegenheiten haben sie in dem Gericht , d^rin das

Gut liegt , Recht zu stehen . Gleichzeitig verspricht d6r

Landesiürst , dass von ihm aus keine Einmischung in die städti¬

schen Gerichtsverhandlungen geschehen werde und auch Briefe

und Privilegien an andere wirkungslos sein sollen . Im Sinne

dieser Bestimmung schloss die Stadt 1358 ^ ) einen Vertrag mit

Wilten , dass das Stadtgericht allein für alle Klagen gegen

Bürgern zuständig sei * In den bayrischen Städten wird in

Kitzbühel ^ ' ebenfalls nur für Eigen und Lehen ausserhalb der

Stadt die Gerichtszuständigkeit , wo das Gut gelegen , zuge¬

standen ; aber wegen sonstigem Vergehen darf er nicht vor das

Landgericht gezogen werden , sondern braucht nur vor dem städti¬

schen Gericht zu Recht stehen . Andererseits aber sollte kein

Dienstmann vor das städtische Gericht gestellt werden , es sei

denn , dass er bei frischer Tat ertappt wurde . In Kufste &n^ )

und Rattenberg ^) wird zwar der ausschliessliche Gerichtstand

vor dem Stadtgericht nicht genau genannt , sondern nur die Zu¬

sicherung gegeben , dass Privilege für den Gerichtsstand den

Bürgern nicht nachteilig sein sollen . In Brixen ^ ) wird bei

1 ) Sohwindt - DopoohyS +168 . - /
2 ) Zoller , I , S . 97 .
3 ) Kogler ,Kitzbühel , Privileg 3 .
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6 ) T . W. , 1V , S . 360 U. 38 I .
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einem Vergehen des bischöflichen Hofgesindes gegen einen

Bürger vom Hoirachter nach Gotteshaus und Hofes Recht gerich¬

tet . Bei einem Vergehen eines Bürgers gegen das Hofgesinde

richtet der Herr nach Hofrecht . In keinem Fall aber ist das

Stadtgericht zuständig .
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